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 Einführung AAA-Anwendungsschema 7.1.2 zum 31.12.2023 – Fachliche Vorgaben 

und Bekanntgabe des Migrationsplans 

  

Anlagen: 

ALKIS-Migrationstabelle zum AAA-AS 7.1.2 

Entwurf der VwVLK Anlage 1 zum AAA-AS 7.1.2 

Hinweise zur Migration der Bodenschätzungsangaben in das AAA-AS 7.1.2 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

für die zum 31.12.2023 vorgesehene Einführung des neuen AAA-Anwendungsschema 

7.1.2 hat das LGL neben den fachlichen Vorgaben auch einen Zeitplan erstellt. 

 

Die in der Anlage zu diesem Schreiben enthaltenen fachlichen Vorgaben umfassen: 

- die ALKIS-Migrationstabelle zum AAA-AS 7.1.2 mit Stand vom 15.02.2023 

- den Entwurf der VwVLK Anlage 1 zum AAA-AS 7.1.2 mit farblich markierten 

Änderungen mit Stand vom 15.02.2023 

- Hinweise zur Migration der Bodenschätzungsangaben in das AAA-AS 7.1.2 mit 

Stand vom 09.03.2022 

 

Der Zeitplan des LGL gestaltet sich aktuell folgendermaßen: 
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Ausgehend vom Zieldatum 31.12.2023 wurde als Migrationszeitraum die Zeit vom 

01.11.2023 bis 31.12.2023 festgelegt. 

In diesem Zeitraum sind neben der Landes-DHK auch die jeweiligen DHK der Städte 

mit eigener Datenhaltung zu migrieren.  

Der frühestmögliche Fortführungsstopp ist daher der 01.11.2023. 

 

Der vor dem Migrationszeitraum gelegene Übernahmezeitraum soll laut Beschluss der 

Gemeinsamen Ausschüsse vom 13.12.2022 maximal 4 Wochen betragen, so dass der 

für beigebrachte Erhebungsdaten geltende frühestmögliche Abgabestopp der 

03.10.2023 sein wird. 

 

Nach aktuellem Planungsstand des LGL erfolgt die Migration der Landes-DHK in der 

Zeit vom 30.11.2023 bis zum 07.12.2023. 

Der Fortführungsstopp für die Landes-DHK wird deshalb am 30.11.2023, 12 Uhr 

sein. 

Dementsprechend wird der Abgabestopp für die Landes-DHK voraussichtlich am 

02.11.2023 sein. 

 

Gemäß dem am 13.12.2022 gefassten Beschluss der Gemeinsamen Ausschüsse zum 

Migrationsplan erstellen Städte mit eigener DHK einen eigenen Zeitplan zur Migration 

auf und teilen diesen Plan, insbesondere die Termine Abgabestopp und 

Fortführungsstopp, bis spätestens 30.09.2023 dem LGL mit. 

Die Migrationstermine (Abgabestopp und Fortführungsstopp) werden auf der 

Internetseite des LGL veröffentlicht. 

 

Rückfragen zu den Dokumenten oder dem Projekt richten Sie bitte an die Adresse 

GeoInfoDok@lgl.bwl.de. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Klaus Wiese 
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